
 

 

Stadt Bocholt 
Der Bürgermeister 

 
 

Öffentliche Sitzungsvorlage 
 

Vorlage-Nr. 0218/2019 
 
 

  Zuführung von städtischen Einlagen in die Kapitalrücklage der 
Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH 

 
 
 

 Termin 

Stadtverordnetenversammlung 09.10.2019 

 

Zuständig: Elsweier, Kai 

 

Finanzielle Auswirkungen: x ja  nein 
 

Einhaltung des Schuldendeckels: x ja  nein 

Im Haushaltsplan vorgesehen:  ja x nein 

  Teilergebnisplan x Teilfinanzplan (investiv) 

Produkt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft 

Position: 784800 - Auszahlung für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen 

Maßnahme: 002 - Beteiligungsmanagement 

Betrag: € s. Sachdarstellung  

einmalige:  Einzahlungen x Auszahlungen laufende:  Einzahlungen  Auszahlungen 

insgesamt: €  insgesamt: €  

Beteiligter Dritter: €  Beteiligter Dritter: €  

Anteil Stadt 
Bocholt: 

€  Anteil Stadt 
Bocholt: 

€  

 

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen (Kosten, Folgekosten, 
Finanzierung, haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken) siehe unter Begründung. 

 
 
 
Beschlussentwurf 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
1. Mit der EWIBO verfügt die Stadt Bocholt über eine Steuerungsmöglichkeit am lokalen 

Wohnungsmarkt. Städtische Grundstücke mit Perspektive Geschosswohnungsbau 

werden bis auf weiteres vorrangig der EWIBO zur Verfügung gestellt, um an den 

Standorten Angebote des bezahlbaren Wohnraums zu schaffen. Dabei werden, wo 

wirtschaftlich sinnvoll und möglich, lokale Partner beteiligt. 
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2.  Zur Verstärkung des Eigenkapitals der EWIBO sollen Zuführungen über Sacheinlagen 

über Baugrundstücke und Bareinlagen im Gesamtumfang von 5 Mio. € erfolgen. Diese 

Mittel werden als Eigenkapital für Maßnahmen der Wohnraumentwicklung im Segment 

des bezahlbaren Wohnraums genutzt. 

 

3.  Das Grundstück der ehemaligen Feuer- und Rettungswache „An der Bleiche“ (Flur 

068, Flurstück 304) wird als Sacheinlage zum Verkehrswert der EWIBO übertragen, 

damit auf dem Grundstück, neben einer viergruppigen Kindertageseinrichtung, 

bezahlbarer und geförderter Wohnraum im Umfang von mehr als 20 % errichtet wird. 

 
Sachdarstellung / Begründung 
 
Zu Punkt 1) 

Bezahlbares Wohnen ist ein wichtiges Thema und von großer Relevanz für die 

Entwicklung und den Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft. Wohnen ist ein 

Grundbedürfnis aller Menschen, die Kosten dieses Grundbedürfnis zu befriedigen 

nehmen jedoch seit Jahren zu. Mehr als ein Drittel des verfügbaren Einkommens geben 

die Haushalte im Bundesdurchschnitt für das Wohnen aus, Tendenz weiter steigend. 

Auch in Bocholt steigen die Mieten seit Jahren. 

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Bocholt ist in verschiedenem, der Verwaltung 

zur Verfügung stehendem Datenmaterial ablesbar und in verschiedenen Studien auch 

mit Blick in die Zukunft belegt. 

Die Schaffung von Angeboten im Bereich des bezahlbaren Wohnens gehört auch in 

Bocholt zu den großen Herausforderungen der Kommunalpolitik. 

Vor diesem Hintergrund wurde Ende des Jahres 2015 der Beschluss gefasst, die EWIBO 

als städtische Tochter in die Lage zu versetzen, Wohnungsbestände zu erwerben und 

der Auftrag an die EWIBO formuliert, zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum in Bocholt zu 

schaffen. In der EWIBO wurde in der Folge eine wohnungswirtschaftliche Abteilung 

aufgebaut. Mit der EWIBO verfügt die Stadt Bocholt über die Möglichkeit, steuernd am 

lokalen Wohnungsmarkt Einfluss zu nehmen und Lücken zu schließen, die vom Markt 

nicht ausreichend bedient werden. 

Die EWIBO bedient das Segment des „bezahlbaren Wohnraums“. Dieses reicht vom 

geförderten Wohnraum bis zur Mitte des Bocholter Mietspiegels. Eine Konzentration 

ausschließlich auf den geförderten Wohnraum wäre wirtschaftlich nicht darstellbar und 

auch inhaltlich nicht zielführend. Das Ziel ist es gemischte Quartiere zu erzeugen, in 

denen ein Nebeneinander von gefördertem und freifinanziertem Wohnraum umgesetzt 

wird. Eine Ghettobildung wird so vermieden. Zudem sollen Maßnahmen des bezahlbaren 

Wohnens über alle Bocholter Stadtteile verteilt werden. Wo die EWIBO in größerem 

Umfang investiert, z.B. am Heutingsweg, sollen Mehrwerte über die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum hinaus erzeugt werden. Die Entwicklungen werden mit den 

städtischen Quartiers-entwicklungsprozessen verzahnt, greifen ermittelte Bedarfe auf 

und sollen somit positiv in den Stadtteil hineinwirken. 
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Die Herausforderungen in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum werden 

entscheidend durch die folgende drei Faktoren geprägt: 

1. Verfügbarkeit von Grundstücken für bezahlbares Wohnen 

2. Finanzierung bezahlbaren Wohnens 

3. Baurechtliche Möglichkeiten (z.B. Dichte, Stellplatzanforderungen) 

Um die ihr zugedachte Rolle als Wohnungsunternehmen nachhaltig erfüllen und die 

bestehenden Herausforderungen meistern zu können, muss die EWIBO mit den hierzu 

erforderlichen Ressourcen ausgestattet werden. 

Um die Bedarfe an bezahlbarem Wohnraum zu decken, braucht es zu allererst 

Grundstücke mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten. Grundstücke müssen 

ihrerseits günstig sein, um bezahlbaren Wohnraum realisieren zu können. Hohe 

Grundstückskosten sind ein Punkt, der die Entwicklung bezahlbarer Wohnungen 

verhindert. Die Nutzung städtischer Grundstücke für die Zwecke des bezahlbaren 

Wohnungsbaus bietet sich an. Der Umgang mit den zur Verfügung stehenden und für 

den Wohnungsbau geeigneten Flächen ist eine grundsätzliche, strategische 

Entscheidung. Bebaubare Grundstücke sind eine knappe Ressource. Der Verkauf 

städtischer Grundstücke an Investoren führt zu einmaligen Effekten im Haushalt, 

Einflussmöglichkeiten über die baurechtlichen Vorgaben hinaus bestehen dann nicht 

mehr. Werden Grundstücke hingegen in die EWIBO eingelegt und entwickelt, bleiben sie 

der Stadt über die Tochter langfristig erhalten. Weiterhin kann die Stadt Bocholt als 

alleinige Gesellschafterin über die EWIBO so steuernd auf den Wohnungsmarkt 

einwirken um die Handlungsfähigkeit im Bereich „Wohnen“ in Bocholt zu erhalten. 

Damit wird weder eine wettbewerbliche Konkurrenzsituation zu privaten oder 

genossenschaftlichen Investitionsmaßnahmen im Bereich des freifinanzierten 

Wohnungsmarktes noch eine marktbestimmende Größe des Wohnraumangebotes 

angestrebt.  

In Erfüllung ihrer gesellschaftsvertraglichen Aufgaben hat der Sozialauftrag als 

Kernkompetenz der EWIBO höchste Priorität. Die EWIBO agiert dabei ausschließlich 

unmittelbar gemeinnützig und mildtätig 

Schwer- und Mittelpunkt der Wohnraumversorgung ist somit die Versorgung sozial 

schwächerer Bevölkerungsschichten bzw. die Deckung der Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum, wenn dieser nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung gestellt wird. 

Darüber hinaus erfolgt die Zurverfügungstellung geeigneter Wohnräume bzw. die 

Errichtung bildungsmäßiger Einrichtungen im Rahmen des satzungsmäßig verankerten 

Zwecks der Wohlfahrtspflege im Bereich Bocholt. Damit erbringt die EWIBO die 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interessen, mit denen sie von der 

Stadt Bocholt auf Basis des EU-Beihilferechts betraut wurde.  

Zu Punkt 2) 

Zusätzlich zur Verfügbarkeit von Grundstücken spielt die Finanzierung des bezahlbaren 

Wohnens eine Rolle. Neben der Nutzung von Wohnraumfördermitteln (inkl. 

Tilgungsnachlässen) sowie Förder-, Weiterleitungs- und Kapitalmarktdarlehen, ist 

Eigenkapital in jede Immobilienfinanzierung einzubringen. Als gemeinnütziges 

Unternehmen, welches sich erst vergleichsweise kurzfristig als Wohnungsunternehmen 
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engagiert, verfügt die EWIBO bislang nicht über die notwendige Eigenkapitalausstattung, 

um die Eigenmittel für die Finanzierung der anstehenden Entwicklungen aufzubringen. 

Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen diesen Auftrag zu erfüllen, ist es nach 

derzeitiger Einschätzung erforderlich, zusätzlich 5 Mio. € Eigenkapital zur Verfügung zu 

stellen. Dieser Betrag beinhaltet die Übertragung von Grundstücken zum Verkehrswert 

einerseits, und die Bereitstellung von liquiden Mitteln andererseits, so dass sich aus der 

Kombination beider Einlagen der vorgenannte Gesamtwert ergibt. Die Mittel werden für 

die Aufbringung von Eigenmitteln für anstehende Wohnentwicklungsprojekte und den 

Ankauf von Bestandimmobilien verwendet.  

Mit der Einbringung von Sacheinlagen und/oder Bareinlagen ist die jeweilige Zuführung 

in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB als „der Betrag von anderen 

Zuzahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital leisten“ verbunden. Eine 

Satzungsänderung ist für die EWIBO somit nicht erforderlich. 

Sowohl Bar- als auch Sacheinlagen sind bisher nicht im Haushaltsplanentwurf 2020 

berücksichtigt, können aber für die Beschlussfassung des Haushaltes in der 

Dezembersitzung des Rates noch in die Änderungsliste aufgenommen werden. 

Zu Punkt 3) 

Eine potenzielle Wohnentwicklungsfläche ist das Gelände der ehemaligen Feuer- und 

Rettungswache An der Bleiche. Das Grundstück ist im Eigentum der Stadt Bocholt und 

eine der raren innerstädtischen, unbebauten Flächen. Neben Wohnbebauung soll auf 

dem Grundstück eine 4-gruppige Kindertageseinrichtung entstehen.  

Die allgemeinen Bedarfe an zusätzlichen Betreuungskapazitäten für Kinder sowie der 

Bedarf einer innenstadtnahen Kindertageseinrichtung sind durch den Fachbereich 

Jugend, Familie, Schule und Sport hinterlegt. Neben der Versorgungsfunktion für den 

Sozialraum (u.a. “Weber-Insel”) soll eine Kindertagesstätte an diesem Standort auch die 

Bedarfe von Beschäftigten in der Bocholter Innenstadt decken.  

Die EWIBO hat Interesse bekundet, an der Entwicklung des Grundstückes mitzuwirken. 

Konkret würde die EWIBO auf einer Teilfläche des Geländes entsprechend ihres 

Auftrages neben bezahlbaren und in Teilen auch geförderten Wohnraums die geforderte 

Kindertagesstätte errichten und - gerne in Zusammenarbeit mit einem weiteren lokalen 

Akteur der Wohnungswirtschaft - auch die Gesamtfläche entwickeln, um eine 

ausgewogene und sozial gemischte Bewohnerschaft sicherzustellen. Mit Hilfe eines 

Wettbewerbs soll für diese innerstädtische Fläche die bestmögliche städtebauliche 

Entwicklung ermittelt werden. 

Der Ausschuss für Planung und Bau hat in seiner Sitzung am 18.09.2019 die Einleitung 

eines Änderungs- und Erweiterungsverfahrens zum Bebauungsplan K 1a – ehemalige 

Feuer- und Rettungswache- u.a. mit der Zielsetzung Schaffung von Wohnbauflächen 

unter Berücksichtigung staatlich geförderten Wohnraums und Erweiterung des Angebots 

an Kindertagesbetreuung beschlossen. 

Durch diese Nutzungsänderung ist die Erstellung eines neuen Wertgutachtens 

erforderlich, welches auf den noch festzulegenden Verkehrswert abstellt. Dadurch wird 

sich eine Erhöhung zum aktuellen Buchwert ergeben. Mit dem neuen Verkehrswert wird 

dann das Grundstück als Sacheinlage in die EWIBO eingebracht. 



5 

Im Kernhaushalt der Stadt Bocholt wird die Finanzanlage „Verbundenes Unternehmen 

EWIBO“ um den Verkehrswert des Grundstücks erhöht. Die damit verbundenen Erträge 

aus der Differenz zwischen Buch- und Verkehrswert werden unmittelbar gegen die 

Allgemeine Rücklage gebucht und haben keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung. 

Die Höhe des Verkehrswertes des Grundstücks „An der Bleiche – ehemalige Feuer- und 

Rettungswache“ wird auf den Zuführungshöchstbetrag aus Punkt 2) angerechnet. 

Zudem wird der Verkehrswert der EWIBO in voller Höhe als Beihilfe aus EU-rechtlichen 

Bestimmungen angerechnet und im Rahmen der turnusmäßigen Berichtspflichten an die 

EU-Kommission übermittelt.   

Erwähnenswert ist zudem, dass im Zusammenhang mit dem Neubau der Feuerwache in 

den Jahren 1999 und 2001 über die Bezirksregierung Münster Landeszuwendungen in 

Höhe von rund 960.000 € ausgezahlt wurden. Als Nebenbestimmung wurde dabei 

aufgegeben, dass Erlöse für die durch die Verlagerung der Feuerwache freiwerdenden 

Fläche anzurechnen sind. 

Laut Auskunft der Bezirksregierung Münster handelt es sich bei der Formulierung „Erlöse“  

intentionsgemäß um reine Verkaufserlöse. Nach dortiger Einschätzung würde die 

Übertragung des Grundstücks an die EWIBO, im Gegensatz zu einer Veräußerung der 

Grundstücke im freien Wettbewerb, keine anteilige Rückzahlungsverpflichtung 

begründen. Aktuell wird dort noch geprüft, zu welchem Zeitpunkt die Zweckbindungsfrist 

endet. 

 
 
Bocholt, 18.09.2019 Der Bürgermeister 
Az.: 121/thg. In Vertretung 
  
 
 
 
 Kai Elsweier 
 Stadtkämmerer  
 

    
    

 


